
Anlage 2 
 
 
In der gestrigen Fragerunde nach der PKS-Vorstellung ging es ja im Themenfeld der PMK auch um Hasskriminalität. 
Hierzu hatte ich ja eine Rückmeldung zugesagt: 
  
Hasskriminalität ist kein eigenes Deliktsfeld bzw. Paragraf, vielmehr ist diese Bezeichnung ein Anknüpfungspunkt die Tatmotivation. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung von Straftaten, die z. B. gegen Personen allein aufgrund ihrer Nationalität oder ihres äußeren 
Erscheinungsbildes gerichtet sind, wurde in diesem Zusammenhang ein Themenfeld Hasskriminalität eingeführt. 
Dazu sind auch auf den Internetseiten des BKA Informationen abrufbar. 
  



 



  
Fälle der sogen. Hasskriminalität können also durch verschiedenste Delikte/Straftaten verwirklicht werden. 
Antisemitische und fremdenfeindliche Straftaten sind eine Teilmenge der Hasskriminalität. 
  

 


